
Vollmacht
zur Abholung eines Bundespersonalausweises/
Reisepasses

Hinweis
Diese Vollmacht wird auch für Ehegatten benötigt!
Der neue Bundespersonalausweis/Reisepaß wird nur
gegen Vorlage des alten Ausweises bzw. der Verlust-
anzeige über das alte Ausweisdokument ausgehändigt.
Die abholende Person muss sich durch einen Personal-
ausweis/Reisepaß ausweisen können.Antragsteller:

Hiermit ermächtige ich die folgende  Person
den von mir beantragten Personalausweis/
Reisepaß im Bürgerbüro der Kreisstadt
Neunkirchen in Empfang zu nehmen:

Name:

geboren am:

Straße/Nr.:

PLZ/ Ort:

Datum:                        Unterschrift des/der Antragstellers:

Name:

Vorname:

geboren am:

wohnhaft in Straße/Nr.:

PLZ:

Neunkirchen


